
Fliegende Bauten im Sinne von Art. 72 BayBO und vergleichbare bauliche Anlagen, die nur für eine 
begrenzte Zeit ortsfest aufgestellt werden (z.B. Imbißwägen, mobile Verkaufs- und Werbestände, 
Container, Bühnen, technische Anlagen, Aufsteller, Schilder, u.ä.) sind zulässig, soweit sie den zulässigen 
Nutzungen dienen und auf ausreichend befestigten Untergründen wie z.B. Wege�ächen, Schotterrasen-
�ächen u.ä. errichtet werden. Im Bereich mit Planzeichen 6.10 und 6.11 sind sie unzulässig. 
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